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Bekanntmachungen

2003.4-J

Richtlinie für den Einsatz des Intranets in der 
 bayerischen Justiz (Intranetrichtlinie – IntraRL)

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums 
der Justiz

vom 22. Januar 2014 Az.: C1 - 1510 - XI - 2176/2013

1. Vorbemerkung

Diese Richtlinie dient der Gewährleistung einer 
einheitlichen Struktur des in dieser Bekannt-
machung geregelten Intranets und der Erreichung 
der in Nr. 2.1 genannten Ziele.

2. Ziele und Prinzipien des Intranets

2.1 Ziele

2.1.1 Das Justizintranet ist Grundlage eines zentralen 
Informations- und Wissensmanagements für Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der Gerichte, der 
Staatsanwaltschaften und des Staatsministeriums 
der Justiz.

2.1.2 Das Intranet ist Motivation und Hilfe bei der täg-
lichen Arbeit. Es trägt zur Förderung des Dialogs 
und der engeren Vernetzung der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter bei.

2.1.3 Das Intranet ist die zentrale Informationsplattform 
für alle aktuellen Informationen im Geschäfts-
betrieb.

2.2 Prinzipien

2.2.1 Das Intranet richtet sich an den Informations-
bedürfnissen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
im Dienstbetrieb aus.

2.2.2 Beiträge im Intranet zeichnen sich durch Qualität, 
Verständlichkeit und Aktualität aus. Informationen 
werden zeitnah eingestellt.

2.2.3 Es gilt der Grundsatz größtmöglicher Transparenz. 
Der Zugang zu Informationen wird nur bei zwin-
gender dienstlicher Notwendigkeit auf einen ein-
geschränkten Personenkreis beschränkt.

2.2.4 Wo auf vorhandene Informationen zurückgegriffen 
werden kann, wird mit Verlinkungen gearbeitet. 
Die Beschriftungen der Verlinkungen erläutern in 
verständlicher Weise, welche Informationen über 
die Verlinkungen abgerufen werden können.

3. Zuständigkeiten

3.1 Gesamtredakteur

3.1.1 Im Staatsministerium der Justiz wird ein Gesamt-
redakteur für das Justizintranet bestellt. Der Ge-
samtredakteur trägt für eine einheitliche Struktur 
des Intranets und die Erreichung und Einhaltung 
der in Nr. 2 genannten Ziele und Prinzipien  Sorge. 
Soweit erforderlich, hält er die Fachredakteure zur 
Einhaltung der in der Richtlinie enthaltenen Vor-
gaben an. Der Gesamtredakteur ist nicht für die 
Einstellung, Inhalte, Gestaltung und Pflege der 
einzelnen Beiträge verantwortlich. Er pflegt eine 

Liste aller Fachredakteure und deren Vertreter und 
der Intranetbeauftragten.

3.2 Fachredakteure

3.2.1 Fachredakteure werden

– für jede Fachabteilung (mit Ausnahme des Jus-
tizvollzugs) und den Leitungsbereich im Staats-
ministerium der Justiz,

– für jedes bayerische Oberlandesgericht und jedes 
bayerische Landgericht, 

– für jedes Präsidialamtsgericht und
– für jede bayerische Generalstaatsanwaltschaft 

und jede bayerische Staatsanwaltschaft

benannt. Für jeden Fachredakteur wird ein Ver-
treter bestellt und ein Funktionspostfach errich-
tet. Name des Fachredakteurs, dessen Vertreters, 
 Adresse des Funktionspostfachs sowie Änderun-
gen dieser Daten werden dem Gesamtredakteur 
zeitnah mitgeteilt.

3.2.2 Die Amtsgerichte mit Ausnahme der Präsidialamts-
gerichte können eigene Fachredakteure  benennen. 
Sätze 2 und 3 der Nr. 3.2.1 gelten für den Fall der 
Benennung entsprechend. Benennen diese Amts-
gerichte keine eigenen Fachredakteure, werden 
deren Interessen durch den Fachredakteur beim 
zuständigen Landgericht berücksichtigt; entschei-
det in diesem Fall der Fachredakteur beim zustän-
digen Landgericht gemäß Nr. 4.2.2 der Richtlinie, 
dass der Intranetauftritt um diese Amtsgerichte 
erweitert wird, benennen diese einen Intranet-
beauftragten, der Ansprechpartner für den Fach-
redakteur beim zuständigen Landgericht ist. Über 
die Benennung der Intranetbeauftragten und 
Fachredakteure der Amtsgerichte mit Ausnahme 
der Präsidialamtsgerichte entscheidet der Präsi-
dent des jeweiligen Landgerichts. Der Name des 
Intranetbeauftragten wird dem Gesamtredakteur 
zeitnah mitgeteilt.

3.2.3 Die Fachredakteure sammeln die Beiträge 
von  Autoren ihres Zuständigkeitsbereichs ein. 
 Zuständigkeitsbereich des Fachredakteurs bei 
den Gerichten ist das ihn bestellende Gericht. 
Zuständigkeitsbereich des Fachredakteurs bei 
den Staatsanwaltschaften ist die ihn benennende 
Staatsanwaltschaft. Bei den Fachredakteuren der 
Landgerichte erstreckt sich deren Zuständigkeits-
bereich auf die Amtsgerichte aus dem jeweiligen 
Landgerichtsbezirk mit Ausnahme der Präsidial-
amtsgerichte und der Amtsgerichte, die einen eige-
nen Fachredakteur benannt haben. Zuständigkeits-
bereich des Fachredakteurs im Staatsministerium 
der Justiz ist die ihn benennende Abteilung bzw. 
der Leitungsbereich.

3.2.4 Die Fachredakteure tragen redaktionelle Verant-
wortung für die Beiträge aus ihrem Zuständig-
keitsbereich. Inhaltliche Verantwortung tragen die 
Autoren für die von ihnen erstellten Beiträge. In 
Abstimmung mit den Autoren können die Fachre-
dakteure Beiträge zur Erreichung bzw. Einhaltung 
der in Nr. 2 genannten Ziele und Prinzipien ändern 
und ergänzen. Die Fachredakteure können Beiträ-
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ge auch selbst erstellen; insoweit tragen sie auch 
inhaltliche Verantwortung. Sie entscheiden über 
den Ort der Einstellung und stellen die Beiträge 
in das Intranet ein. Für das Einstellen der Inhalte 
durch die Fachredakteure bei den Gerichten und 
Staatsanwaltschaften gilt die Sonderregelung nach 
Nr. 6.2. Bei Bedarf, insbesondere zur Erreichung 
und Einhaltung der in Nr. 2 genannten Ziele und 
Prinzipien, stimmen sich die Fachredakteure mit 
dem Gesamtredakteur und/oder anderen Fach-
redakteuren ab.

3.2.5 Der Fachredakteur übermittelt Verbesserungsvor-
schläge für die Struktur und die Organisation des 
Intranets an den Gesamtredakteur.

3.2.6 Die Bestimmungen nach Nrn. 3.2.1 bis 3.2.5 schlie-
ßen nicht aus, dass auch andere Einrichtungen für 
ihren Zuständigkeitsbereich eigene Fachredak-
teure benennen können. In diesem Fall gelten die 
 Bestimmungen nach Nr. 3.2.1 und Nrn.  3.2.3 bis 
3.2.5 entsprechend.

4. Struktur des Intranets

4.1 Grundsätzliches

4.1.1 Das Intranet besteht aus sechs Hauptrubriken. Die-
se sind:

– Gerichte, Behörden und Einrichtungen,
– Personal,
– Aus- und Fortbildung,
– Fachinformationen,
– Verwaltungsinformationen,
– Informationstechnologie.

4.1.2 Die Hauptrubriken werden in Unterrubriken 
 untergliedert. Hauptrubriken und Unterrubriken 
können den Bedürfnissen der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter entsprechend durch den Gesamt-
redakteur ergänzt und geändert werden. Vorschlä-
ge für Änderungen und/oder Ergänzungen der 
Haupt- und Unterrubriken sind an den Gesamt-
redakteur zu richten.

4.1.3 Die Unterrubriken können durch die Fachredak-
teure in eigener Verantwortung weiter unterglie-
dert werden. Die Untergliederungen können mit 
Überschriften versehen werden, die die Fachredak-
teure festlegen.

4.2 Sonderregelungen für die Hauptrubrik „Gerichte, 
Behörden und Einrichtungen“

4.2.1 In der Hauptrubrik „Gerichte, Behörden und Ein-
richtungen“ soll es den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern ermöglicht werden, dienstlich relevante 
Informationen zu einzelnen Gerichten und Staats-
anwaltschaften in Bayern, dem Staatsministerium 
der Justiz und sonstigen justizrelevanten Einrich-
tungen und Behörden schnell und unkompliziert 
abzurufen. Zudem soll ermöglicht werden, interne 
Informationen für die jeweiligen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen.

4.2.2 In der Unterrubrik „Gerichte“ werden alle 
 bayerischen Oberlandesgerichte, Landgerich-
te, Präsidialamtsgerichte und Amtsgerichte mit 
 eigenen Fachredakteuren aufgelistet. Der Fach-
redakteur des jeweiligen Landgerichts entschei-
det, ob der Intranetauftritt um die Amtsgerichte 

des jeweiligen Landgerichtsbezirks, die nicht 
Präsi dialamtsgerichte sind und keine eigenen 
Fach redakteure benannt haben, erweitert wird. Im 
Fall der Erweiterung sollen sämtliche dieser Amts-
gerichte des Landgerichtsbezirks berücksichtigt 
und in einheitlicher Weise präsentiert werden.

4.2.3 In der Unterrubrik „Staatsanwaltschaften“ werden 
alle bayerischen Generalstaatsanwaltschaften und 
bayerischen Staatsanwaltschaften aufgelistet.

4.2.4 Die Informationen zu den einzelnen Gerichten, 
Behörden und Einrichtungen teilen sich in einen 
externen und einen internen Bereich auf. In Ein-
richtungen, die nicht Ministerium, Gerichte und 
Staatsanwaltschaften sind, kann auf den internen 
Bereich verzichtet werden.

4.2.4.1 Der externe Bereich richtet sich an alle Justiz-
angehörigen und enthält, soweit möglich, folgende 
Mindestangaben:

– Anschrift,
– Name des Amtschefs/Behördenleiters/Gerichts-

vorstands mit Kontaktdaten,
– Name des Geschäftsleiters mit Kontaktdaten,
– Namen der Vertreter der Personalvertretungen 

(Richterrat, Staatsanwaltsrat, Personalrat) und 
der Gleichstellungs- und Schwerbehinderten-
vertreter mit Kontaktdaten,

– Telefonverzeichnis, Geschäftsverteilungsplan, 
Organigramm (wo möglich, soll mit Verlinkun-
gen gearbeitet werden).

Den Kontaktdaten soll jeweils ein Foto des Amt-
schefs/Behördenleiters/Gerichtsvorstands hinzu-
gefügt werden. Für den Geschäftsleiter und die 
Personalräte können Fotos beigefügt werden.

4.2.4.2 Im internen Bereich können für die jeweiligen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über die im 
externen Bereich genannten Mindestangaben 
hinausgehende gerichts- bzw. behördeninterne 
Informationen zur Verfügung gestellt werden. 
Die Oberlandes gerichte und Landgerichte sowie 
die Generalstaatsanwaltschaften können auch 
Informationen einstellen, die für den gesamten 
Gerichtsbezirk bzw. Bezirk der Generalstaatsan-
waltschaft  bestimmt sind. Auf die Möglichkeit der 
Einschränkung der Zugangsberechtigung gemäß 
Nr. 7 wird verwiesen.

4.2.5 Die Unterrubrik „Justizvollzug“ enthält eine Ver-
linkung zu bereits vorhandenen Informationsan-
geboten. Die vollständige Integration dieses 
 Bereichs und der Aufbau eines Intranetangebots 
auch für den Justizvollzug ist auf lange Sicht 
 geplant.

5. Erläuterung zu einzelnen Funktionen

5.1 Ständiges interaktives Fachforum

5.1.1 Über das ständige interaktive Fachforum (Haupt-
rubrik „Fachinformationen“) können Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter aus dem Geschäfts-
bereich unter Angabe ihrer Namen zu selbst 
gewählten Themen in die interaktive Diskussion 
eintreten. Das Fachforum steht für alle Themen 
mit dienstlichem Bezug zur Verfügung. Bei Proble-
men mit und Fragen zu Hard- und Software ist die 
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 IT-Beratungsstelle der bayerischen Justiz (IBS) die 
zentrale erste Anlaufstelle aller Justizanwender.

5.1.2 Für das ständige interaktive Fachforum wird ein 
Moderator benannt. Der Moderator überprüft die 
Beiträge auf unangemessene Inhalte, löscht diese, 
ordnet, falls erforderlich, die Beiträge fachlich zu 
und kann in die Diskussion eingreifen. Zum Mode-
rator können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 
dem Geschäftsbereich des Staatsministeriums der 
Justiz bestimmt werden. Sie können verschiede-
nen Qualifikationsebenen und Funktionsbereichen 
 angehören. Es wird ein rollierendes System zu 
Grunde gelegt, so dass sich die Person des Mode-
rators in regelmäßigen Abständen ändern wird. Der 
Moderator wird vom Staatsministerium der Justiz 
ernannt. Soweit der Moderator Mitarbeiterin oder 
Mitarbeiter eines Gerichts oder einer Staatsanwalt-
schaft ist, erfolgt die Ernennung in Abstimmung 
mit dem Behördenleiter bzw. Gerichtsvorstand, 
bei Amtsgerichten, die nicht Präsidialamtsgerichte 
sind, mit dem Präsidenten des jeweiligen Landge-
richts. Der Name des Moderators wird im Intranet 
bekannt gegeben.

5.2 Virtuelles schwarzes Brett

5.2.1 Das virtuelle schwarze Brett (Hauptrubrik „Per-
sonal“) bietet Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
aus dem Geschäftsbereich des Staatsministeriums 
der Justiz u. a. die Möglichkeit, Gegenstände aus 
dem Privatbesitz zum Verkauf oder zur Vermietung 
anzubieten, sich über Kinderbetreuungsmöglich-
keiten auszutauschen und Wohnungsgesuche 
und -angebote einzustellen. Fotos können den 
 Angeboten beigefügt werden. Über Suchfunktio-
nen können die Einträge nach Orten und Themen 
geordnet werden. Zur Einstellung von Angeboten 
ist die Identifizierbarkeit des Benutzers durch Ein-
gabe seines Namens und seiner E-Mail-Adresse 
erforderlich. Einträge werden nach Ablauf einer 
bestimmten Frist automatisch gelöscht.

5.2.2 Für die Pflege des virtuellen schwarzen Brettes 
werden Mitarbeiter(innen) aus dem Geschäfts-
bereich des Staatsministeriums der Justiz bestellt. 
Die Namen der Mitarbeiter(innen) werden im 
 Intranet bekannt gegeben. Die Pflege umfasst die 
Überprüfung der Einträge auf unangemessene 
 Inhalte. Einträge mit unangemessenen Inhalten 
werden gelöscht. Die Mitarbeiter(innen) kontrol-
lieren stichpunktartig, ob eine sinnvolle Kategori-
sierung der Einträge gewährleistet ist.

5.2.3 Das virtuelle schwarze Brett wird pilotweise 
 erprobt.

5.3 Intranetportal der Staatsanwaltschaften

5.3.1 Das Intranetportal der Staatsanwaltschaften 
(Hauptrubrik „Gerichte, Behörden und Einrich-
tungen“ und  Hauptrubrik „Fachinformationen“) 
ist redaktionell eigenständig. Es ist nur für die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der Staatsanwalt-
schaften zugänglich.

6. Einstellen der Beiträge

6.1 Grundsatz

6.1.1 Die Fachredakteure stellen die Beiträge selbst in 
das Intranet ein. Das gilt auch für das erstmalige 
Einstellen der Inhalte; dabei ist nicht ausgeschlos-
sen, bewährte und wichtige Informationen aus 
dem bisherigen Intranet zu kopieren und – nach 
entsprechender Überarbeitung, Anpassung und 
 Aktualisierung – in das Intranet einzustellen.

6.1.2 Bei jeder Einstellung von Beiträgen entscheidet 
der Fachredakteur, unter welchem Stichwort bzw. 
welchen Stichwörtern der Beitrag auf der Seite 
„Index A–Z“ gelistet wird und ob er als aktuelle 
Meldung erscheinen soll. Stichworte und Klassi-
fizierung des Beitrags als aktuelle Meldung wer-
den vom Autor festgelegt und dem Fachredakteur, 
der die Texte einstellt, unaufgefordert übermittelt.

6.2 Sonderregelung für die Fachredakteure bei den 
Gerichten und Staatsanwaltschaften

6.2.1 Beiträge für die Hauptrubrik „Gerichte, Behörden 
und Einrichtungen“ stellen die Fachredakteure bei 
den Gerichten und Staatsanwaltschaften selbst in 
das Intranet ein. Es gelten die Regelungen aus 
Nr. 6.1.

6.2.2 Beiträge für die anderen Hauptrubriken gemäß 
Nr. 4.1.1 übermitteln die Fachredakteure bei den 
Gerichten und Staatsanwaltschaften an den fach-
lich zuständigen Fachredakteur im Staatsminis-
terium der Justiz. Sie teilen diesem mit, unter wel-
cher Rubrik und Überschrift der Beitrag eingestellt 
werden soll, unter welchem Stichwort bzw. welchen 
Stichwörtern er gelistet und ob er als aktuelle Mel-
dung erscheinen soll. Der Fachredakteur im Staats-
ministerium der Justiz entscheidet über den Ort der 
Einstellung und stellt den Beitrag in das Intranet 
ein.

6.3 Hilfestellung

Bei Fragen, die das erstmalige Einstellen der 
 Inhalte bei Umstellung auf das in dieser Be-
kanntmachung geregelte Intranet betreffen, ist 
das Web-Team der Gemeinsamen IT-Stelle zu 
kontaktieren (E-Mail: it-stelle.webteam@olg-m.
bayern.de; intern: Das WebTeam der IT-Stelle).  
Im Übrigen gilt Nr. 9.4.1.

7. Einschränkung der Zugangsberechtigung

Es kann von der Möglichkeit Gebrauch gemacht 
werden, den Zugang zu Rubriken und Beiträgen 
insgesamt oder in Teilbereichen auf einen be-
stimmten Personenkreis zu beschränken. Dabei 
ist Nr. 2.2.3 zu beachten.

8. Barrierefreiheit

Das Intranet erfüllt die Voraussetzungen der Bar-
rierefreiheit. Über eine Kontrastfunktion können 
Texte besser lesbar abgerufen werden. Die techni-
schen Voraussetzungen für eine Vorlesefunktion, 
die gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt 
aktiviert wird, werden geschaffen.

mailto:it-stelle.webteam@olg-m.bayern.de
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9. Hinweise

9.1 Urheberrecht, Datenschutz

9.1.1 Die geltenden Bestimmungen des Bundesdaten-
schutzgesetzes, des Bayerischen Datenschutzgeset-
zes und des Urheberrechtsgesetzes in der jeweils 
aktuellen Fassung sind einzuhalten.

9.2 Content-Management-System

9.2.1 Für die Erstellung und Pflege des Intranets wird 
ein Content-Management-System (CMS) verwen-
det.

9.3 Schulung der Fachredakteure

9.3.1 Aus Gründen der Effizienz und mit Rücksicht auf 
das einheitliche Erscheinungsbild des Intranets 
werden die Fachredakteure rechtzeitig vor dem 
erstmaligen Einstellen der Beiträge durch die 
 Gemeinsame IT-Stelle im Content-Management-
System (CMS) geschult. Die Schulung umfasst 
auch das Erlernen des Einstellens von Beiträgen 
und Verlinkungen in das Intranet und die Auftei-
lung der Unterrubriken in weitere Gliederungsein-
heiten.

9.3.2 Bei Fragen betreffend die Schulungen und bei wei-
terem Schulungsbedarf, insbesondere infolge von 
Änderungen in der Person des Fachredakteurs, 
ist das IT-Schulungsmanagement der Gemein-
samen IT-Stelle zu kontaktieren (E-Mail-Kontakt: 
it-seminaranmeldung@olg-m.bayern.de; intern: 
IT-Seminar, Anmeldung).

9.3.3 Über Änderungen im Content-Management- 
System werden die Fachredakteure von der 
 Gemeinsamen IT-Stelle umgehend informiert.

9.4 IT-Betreuung der Fachredakteure

9.4.1 Bei Problemen mit und Fragen zu der Handhabung 
des Content-Management-Systems (CMS) ist die 
IT-Betreuungsstruktur der Justiz einzuhalten. Alle 
Anfragen sind an die IT-Beratungsstelle der baye-
rischen Justiz (IBS) unter 0800/5550011 zu richten, 
die nach Möglichkeit sogleich bei der Lösung be-
hilflich ist (First Level Support). Falls eine Lösung 
hierbei nicht möglich ist, wird das eröffnete Ticket 
an das Web-Team der Gemeinsamen IT-Stelle  
(E-Mail: it-stelle.webteam@olg-m.bayern.de;  
intern: Das WebTeam der IT-Stelle) als zweite 
Betreuungsstufe (Web-Team der Gemeinsamen 
IT-Stelle) zur Bearbeitung weitergeleitet (Second 
Level Support).

9.4.2 Für Fragen betreffend das erstmalige Einstellen der 
Inhalte bei Umstellung auf das in dieser Bekannt-
machung geregelte Intranet gilt Nr. 6.3, bei Fragen 
betreffend die Schulungen der Fachredakteure gilt 
Nr. 9.3.2.

9.5 Erreichbarkeit der Redakteure und Ansprechpart-
ner

9.5.1 Der Gesamtredakteur, die Fachredakteure und die 
Ansprechpartner der Gemeinsamen IT-Stelle kön-
nen über Funktionspostfächer erreicht werden. Die 
Namen der Fachredakteure und deren Vertreter, 

deren Zuständigkeitsbereich sowie Adressen der 
Funktionspostfächer werden im Intranet bekannt 
gegeben.

10. Inkrafttreten

Diese Bekanntmachung tritt mit Wirkung vom 
1. März 2014 in Kraft.

319-J

Änderung der Bekanntmachung 
betreffend Legalisation deutscher Urkunden, 

Erteilung von Apostillen und Bestätigungen sowie 
Befreiung von der Legalisation

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums  
der Justiz

vom 28. Januar 2014 Az.: D5 - 9101 - I - 11784/2013

1. Der Anhang zu Nr. 1.7 der Bekanntmachung betref-
fend Legalisation deutscher Urkunden, Erteilung von 
Apostillen und Bestätigungen sowie Befreiung von der 
Legalisation vom 3. April 2008 (JMBl S. 46), zuletzt 
geändert durch Bekanntmachung vom 20. Dezember 
2013 (JMBl 2014 S. 9), wird wie folgt geändert:

1.1 Bei „Bahrain“ werden in Spalte 2 das Wort „Legalisati-
on“ durch das Wort „Apostille“ ersetzt und in Spalte 3 
die Worte „Vorbeglaubigung durch Landgerichtspräsi-
dent; Endbeglaubigung durch Bundesverwaltungsamt“ 
gestrichen.

1.2 Bei „Peru“ werden in Spalte 2 das Wort „Legalisation“ 
durch das Wort „Apostille“ und in Spalte 3 die  Worte 
„Vereinfachtes Verfahren: Vorbeglaubigung durch 
Landgerichtspräsident ausreichend Apostillenüber-
einkommen aufgrund Einspruchs im Verhältnis zu 
Deutschland nicht in Kraft“ durch die Worte „Apostil-
lenübereinkommen ist nach Rücknahme des deutschen 
Einspruchs anwendbar“ ersetzt.

2. Diese Bekanntmachung tritt am 10. März 2014 in Kraft.

2032.3-J

Aufhebung der Bekanntmachung über 
 Rechnungsgebühren und Rechnungsbeamte

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums 
der Justiz

vom 12. Februar 2014 Az.: B2 - 2334 - VI - 9567/13

Die Bekanntmachung über Rechnungsgebühren und 
Rechnungsbeamte vom 14. April 1980 (JMBl S. 177), zu-
letzt geändert durch Bekanntmachung vom 2. Dezember 
2011 (JMBl S. 174), wird mit Wirkung vom 1. März 2014 
aufgehoben.
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Stellenausschreibungen

I. Es wird Gesuchen von Bewerberinnen und Bewerbern 
um folgende Stellen entgegengesehen, die mit Aus-
nahme der Nrn. 1, 2 und 5 auch durch Teilzeitkräfte 
besetzt werden können: 

1. Vizepräsident des Oberlandesgerichts  
(Besoldungsgruppe R 4)

in Bamberg

2. Präsident des Landgerichts  
(Besoldungsgruppe R 4)

in Aschaffenburg

3. Vizepräsident des Landgerichts  
(Besoldungsgruppe R 2 mit Amtszulage)

in Coburg

4. Vorsitzender Richter am Landgericht  
(Besoldungsgruppe R 2)

in Landshut

5. Präsident des Amtsgerichts  
(Besoldungsgruppe R 6)

in München

6. Richter an den Amtsgerichten als ständige 
 Vertreter der Direktoren dieser Gerichte  
(Besoldungsgruppe R 2 mit Amtszulage)

in Aschaffenburg, Ingolstadt und Regensburg

7. Richter am Amtsgericht als ständiger Vertreter 
des Direktors dieses Gerichts  
(Besoldungsgruppe R 2)

in Laufen

8. Richter am Amtsgericht als weiterer aufsicht-
führender Richter  
(Besoldungsgruppe R 2)

in Rosenheim

9. Oberstaatsanwalt als Abteilungsleiter bei der 
Staatsanwaltschaft  
(Besoldungsgruppe R 2)

in Traunstein

10. Staatsanwälte als Gruppenleiter bei den Staats-
anwaltschaften  
(Besoldungsgruppe R 1 mit Amtszulage)

in Hof, München I und München II

Frauen sind besonders aufgefordert, sich zu bewerben 
(Art. 7 Abs. 3 Bayerisches Gleichstellungsgesetz).

Die ausgeschriebenen Stellen sind für die Besetzung 
mit schwerbehinderten Bewerberinnen und Bewer-
bern geeignet; diese werden bei im Wesentlichen glei-
cher Eignung bevorzugt.

Es wird darauf hingewiesen, dass diese Ausschreibung 
auch für gleichartige Stellen gilt, die innerhalb von 
sechs Monaten nach Ablauf der Bewerbungsfrist bei 
demselben Gericht oder derselben Staatsanwaltschaft 
frei werden, falls keine neue Ausschreibung vorgenom-
men wird (Abschnitt III. Nr. 1.3 der Bekanntmachung 

des Bayerischen Staatsministeriums der Justiz über 
Personalangelegenheiten vom 10. November 2006 
JMBl S. 183).

Bewerbungsfrist: 28. März 2014.

Bewerbungen, die nach Ablauf der Bewerbungsfrist 
eingereicht werden, können grundsätzlich nicht mehr 
berücksichtigt werden.

II. Es wird Gesuchen von Bewerberinnen und Bewerbern 
um folgende Stellen entgegengesehen:

1. Geschäftsleiter bei dem Amtsgericht  
Weilheim i. OB in BesGr. A 11 mit Entwicklungs-
möglichkeit nach BesGr. A 13.

2. Geschäftsleiter bei der Staatsanwaltschaft 
 Amberg in BesGr. A 11 mit Entwicklungsmöglich-
keit nach BesGr. A 13.

Frauen sind besonders aufgefordert, sich zu bewerben 
(Art. 7 Abs. 3 Bayerisches Gleichstellungsgesetz). Die 
ausgeschriebenen Stellen sind für die Besetzung mit 
schwerbehinderten Bewerbern geeignet; diese werden 
bei im Wesentlichen gleicher Eignung bevorzugt. 

Hinsichtlich des Anforderungsprofils der ausge-
schriebenen Stellen wird auf die Bekanntmachung 
des  Bayerischen Staatsministeriums der Justiz vom 
27. März 2002 (JMBl S. 53) Bezug genommen. Die 
ausgeschriebenen Stellen können auch durch eine 
Teilzeitkraft besetzt werden.

Bewerbungsfrist: 28. März 2014.

III. Die Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und 
Rechtspflege in Bayern – Fachbereich Rechtspflege – 
sieht Gesuchen von Bewerberinnen und Bewerbern 
um den Dienstposten einer/eines hauptamtlichen 
Dozentin/Dozenten aus dem Rechtspflegerdienst an 
der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und 
Rechtspflege in Bayern – Fachbereich Rechtspflege – 
in Starnberg entgegen.

Zum Aufgabengebiet gehören insbesondere

• die Konzeption und vollständige Durchführung von 
Lehrveranstaltungen am Fachbereich Rechtspflege 
in Starnberg sowie

• die Konzeption und Abhaltung von Fortbildungsver-
anstaltungen überwiegend für Rechtspflegerinnen 
und Rechtspfleger.

Hinsichtlich des Anforderungsprofils wird auf die 
 Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums 
der Justiz und für Verbraucherschutz vom 18. Septem-
ber 2012 (JMBl S. 120) Bezug genommen. 

Zur Bewerbung aufgefordert sind Rechtspflegerinnen 
und Rechtspfleger. Frauen sind besonders aufgefordert, 
sich zu bewerben (Art. 7 Abs. 3 Bayerisches Gleichstel-
lungsgesetz). Der ausgeschriebene Dienstposten ist für 
die Besetzung mit schwerbehinderten Bewerberinnen 
und Bewerbern geeignet; diese werden bei im Wesent-
lichen gleicher Eignung bevorzugt. Der Dienstposten 
kann auch durch Teilzeitkräfte besetzt werden.
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Die Bewerbung ist unter Vorlage der üblichen Bewer-
bungsunterlagen sowie unter Beifügung einer Einver-
ständniserklärung zur Einsicht in die bei der Justiz 
geführten Personalakten an die Fachhochschule für 
öffentliche Verwaltung und Rechtspflege in Bayern, 
Fachbereich Rechtspflege, Josef-Sigl-Str. 4, 82319 
Starnberg, zu richten. 

Bewerbungsfrist: 28. März 2014.

IV. Es wird Gesuchen von Bewerberinnen und Bewerbern 
um folgende Notarstellen entgegengesehen:

Freie Notarstelle:

Oberviechtach
frei seit 1. Februar 2014

(bisheriger Inhaber:
Notar Philipp Hruschka)

frei werdende 
Notarstelle:

Nürnberg
frei ab 1. August 2014

(derzeitiger Inhaber:
Notar Dr. Hans-Dieter 
Kutter evtl. in gemein-
samer Berufsausübung 
mit Notar Dr. Werner 
Sommerhäuser)

Notarassessorinnen und Notarassessoren können sich 
um alle ausgeschriebenen Notarstellen bewerben. 
Es wird Bewerbungen von Notarassessorinnen und 
Notar assessoren entgegengesehen, die zum

– 1. Juli 2014 (Notarstelle in Oberviechtach)

– 1. August 2014 (Notarstelle in Nürnberg) 

eine dreijährige Mindestanwärterzeit (§ 7 Abs. 1 
 BNotO) vollendet haben. Die genannten Stichtage 
gelten für Notare entsprechend hinsichtlich der Min-
destverweildauer am bisherigen Amtssitz.

Die Bewerber um die Notarstelle in Nürnberg haben 
anzugeben, ob sie bereit sind, eine Verbindung zur 
gemeinsamen Berufsausübung einzugehen, ob ihre 
Bewerbung nur für den Fall gilt, dass eine Verbindung 
zur gemeinsamen Berufsausübung zustande kommt, 
oder ob die Bewerbung auch dann gelten soll, wenn 
eine Verbindung zur gemeinsamen Berufsausübung 
nicht vereinbart wird.

Wird eine Bewerbung nur für den Fall abgegeben, dass 
eine gemeinsame Berufsausübung zustande kommt, 
gilt sie auch dann, wenn der verbleibende Notar ge-
mäß Abschnitt V Nr. 4 Buchst. b der Richtlinien für 
die Amtspflichten und sonstigen Pflichten der Mitglie-
der der Landesnotarkammer Bayern nach § 67 Abs. 2 
BNotO die Übergabe der vollwertigen Notarstelle des 
ausgeschiedenen Notars anbietet.

Die Bewerber um die Notarstelle in Nürnberg werden 
darauf hingewiesen, dass sich Änderungen im Um-
fang des Amtsbereichs ergeben können, sofern eine 
Anpassung der Amtsbereichsgrenzen an geänderte 
Verwaltungsbezirksgrenzen notwendig ist.

Bewerbungsfrist: 2. April 2014.

Das Bewerbungsgesuch ist bei der Landesnotarkam-
mer Bayern einzureichen.

Personalnachrichten

Veränderungen im Bereich der Notare

Es wurden bestellt

• mit Wirkung vom 1. Februar 2014:

Notarassessor Boris Pulyer zum Notar auf Lebenszeit mit 
dem Amtssitz in Pappenheim

• mit Wirkung vom 1. März 2014:

Notarassessor Dr. Stefan Wohlrab zum Notar auf Lebens-
zeit mit dem Amtssitz in Obergünzburg

Den Amtssitz haben verlegt

• mit Wirkung vom 1. Januar 2014:

Notarin Nicola Struck von Bad Königshofen i. Grabfeld 
nach Pfaffenhofen a.d. Ilm

Notar Ralph-Christoph Knerr von Furth i.W. nach 
 Buchloe

• mit Wirkung vom 1. Februar 2014:

Notar Philipp Hruschka von Oberviechtach nach 
 Miesbach

Auf Verlangen wurden entlassen

• mit Wirkung vom 1. April 2014:

Notar Wolfgang Zahnbrecher in Traunstein

Das Amt ist erloschen

• mit Wirkung vom 1. Januar 2014:

Notar Heinrich Saalfeld in Pfaffenhofen a.d. Ilm

• mit Wirkung vom 1. März 2014:

Notar Herbert Oberseider in München

• mit Wirkung vom 1. Juli 2014:

Notar Rudolf Spoerer in München
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